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VOLKSZAHLUNG 1983

Nachdem es ober die n.trchführung der
Volkszählung 1983 in den letzten Wochen
einige Unruhe gegeben hat, ist es nun
endgültig entschieden, daß die Volks
zählung nach dem Stand vom 27. April
durchgeführt werden wird.
Was ist eigentlich der Zweck einer Volks
zahlung?
Bevölkerungszahlen sind z. B. erforder
lich fOr die Planung sozialer Einrich
tungen wie Kindergarten, Schulen, Kran
kenhauser und Altenheime. Die Entschei
dung, ob sie gebaut werden, wo sie ste
hen und wie groß sie sein müssen, erfor
dert genaue statistische Unterlagen.
03ten Ober Gebäude, Wohnungen und Haus
halte werden u.a. for die Bewaltigung
der gegenwärtig diskutierten Wohnungs
probleme benötigt. Schließlich ist es
unerläßlich, durch Zahlung der Arbeits
statten und der Beschaftigten ein Ge
samtbild unserer Volkswirtschaft zu er
halten, um Arbeitsmarktproblemen besser
begegnen zu können.

Gesetzliche Grundlagen
Umfangreiche Daten über diese Zwecke
wurden in der Bundesrepublik Deutschland
zuletzt mit der Gebäude- und Wohnungs
zahlung 1968 sowie mit der Volkszahlung
1970 erhoben. Da die Ergebnisse dieser
Zahlungen veraltet sind, werden aufgrund
des Gesetzes ober eine Volks-, Berufs-,

Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung
(Volkszahlungsgesetz 1983) vom 25. März
1982 wieder umfassende Bestands- und
Strukturdaten der Bevölkerung, der WOh
nungen, der Gebäude mit Wohnraum und
der nichtlandwirtschaftlichen Arbeits
stätten mit Stichtag 27. April 1983 er
hoben.

Auskunftspflicht
Nach § 5 des Volkszahlungsgesetzes 1983
sind die Befragten zur Auskunft ver
pflichtet.

Da.tenschutz
Dem 03tenschutz wird voll Rechnung ge
tragen, da die erhobenen Einzelangaben
nach § 11 des Gesetzes Ober die Stati
stik fOr Bundeszwecke (Bundesstatistik
gesetz) grundsatzlich geheimgehalten wer
den. Ein Verstoß gegen die Geheimhaltung
kann mit Freiheits- oder Geldstrafe ge
ahndet werden.

Ablauf der Volkszählung
Um den 10. April wird jeder Haushalt
einen Fragebogen (Wohnungs- und Haus
haltsbogen mit Gebäudeangaben) von einem
von der Verwaltungsgemeinschaft bestimm
ten Zahler ausgehandigt bekommen. Dieser
Fragebogen ist nach dem Stichtag 27.
April 1983 mit Bleistift auszufüllen.
Bei Haushalten mit mehr als 5 Personen
1st e1n weiterer Wohnungs- und Haushalts
bogen anzulegen.
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Ende April werden sämtliche Bögen durch
die Zähler wieder eingesammelt. Der Zäh
ler ist verpflichtet festzustellen, ob
alle erforderlichen Angaben gemacht wor
den sind. Im sog. Wohnungs- und Haus
haltsbogen mit Gebäudeangaben haben Sie
u.a. folgende Fragen zu beantworten:
- Sind Sie Eigentumer, Hauptmieter, Un-

termieter?
- Ist die Wohnung eine Freizeitwohnung?

Wann sind Sie in diese Wohnung einge
zogen?

Es folgen Fragen uber die Art der Behei
zung, Ober die Wohnungsgröße , Ober die
Nutzung der Räume, ob die Wohnung ei
nen Telefonanschluß hat und wie hoch
die Monatsmiete ist.
Gefragt wird auch nach der Gebäudeart ,
nach dem EigentOmer der Wohnung und nach
dem Baujahr des Gebäudes.
Der Haushaltsbogen befragt Ober das Ge
schlecht, den Familienstand, die Zuge
hörigkeit zur Religionsgemeinschaft,
zur Staatsangehörigkeit und zu evtl.
Zweitwohnsitzen . Außerdem wird gefragt
Ober die Erwerbstätigkeit und Ober die
Berufsausbildung.
Anzugeben ist außerdem das hauptsächlich
benutzte Verkehrsmittel auf dem Weg zur
Arbeit und die normalerweise fOr den
Hinweg zur Arbeit benötigte Zeit.

Betriebsstätten haben zum Wohnungs- und
Haushaltsbogen zUSätzlich einen Arbeits
stättenbOgen auszufOllen.

Wie bereits oben erwähnt, ist jeder Haus
haltsvorstand verpflichtet, den Wohnungs
und Haushaltsbogen mit Gebäudeangaben
auszufOllen. Bei der Abholung der Bögen
durch die Zähler ist dieser natOrlich
gerne bereit, bei der Beantwortung ver
schiedener Fragen behilflich zu sein.

Samtliche FragebOgen sind pfleglich zu
behandeln, insbesondere dUrfen sie nicht
abgeknickt werden.

BEHANDLUNG VON ANTRAGEN IN DEN GEMEINDE
RATSSITZUNGEN

Nach den Bestinunungen der Gemeindeord
nung hat jeder BOrger ein Recht darauf,
Uber die Geschehnisse in seiner Gemeinde
möglichst umfassend informiert zu wer
den. Teil dieser Informationspflicht
der Gemeinde ist die rechtzeitige Be
kanntgabe sämtlicher Tagesordnungspunkte,
die im öffentlichen Teil der Gemeinde
ratssitzung behandelt werden. Rechtzei
tig heißt nach den Vorschriften der Ge
meindeordnung " ... spätestens am dritten
Tag vor der Sitzung ... ".

Um nicht gegen diese Grundsätze des ~

meinderechts zu verstoßen, ist es natOr
lich notwendig, daß sämtliche Anträge
entsprechend rechtzeitig vor der Ge
meinderatssitzung bei uns eingehen. Nach
den einzelnen Geschäftsordnungen der
Mitgliedsgemeinden sind Anträge spate
stens am siebten Tag vor der Gemeinde
ratssitzung einzureichen, damit sie in
der konunenden Sitzung behandelt werden
können.
Im Bezug auf die Behandlung von Bauan
gelegenheiten , die grundsätzlich in öf
fentlicher Sitzung zu besprechen sind,
hat die Regierung von Oberbayern kUrz
lich die Gemeinden angewiesen, daß die
zu behandelnden Bauvorhaben einzeln in
der Tagesordnung bzw. Bekanntmachung
aufzufOhren sind und dabei die Namen
der Bauwerber ebenso genannt werden mOs
sen wie Ort und Art des Bauvorhabens.

Das rechtzeitige Einreichen der Anträge
dient zum einen dazu, daß die Gemeinde
in der Sitzungsbekanntmachung ihre In
formationspflicht erfOllt und zum ande
ren, daß die Anträge, bevor sie in die
Gemeinderatssitzung gegeben werden, auf
ihre Vollständigkeit hin Oberprüft und
auf evtl. rechtliche Probleme unter
sucht werden können.

GEIMPFT - GESCHUTZT

In unserer vorletzten Ausgabe haben wir
versprochen, so nach und nach auf alle
Impfungen einzugehen, die wir im bereits
veröffentlichten Impfkalender des Baye
rischen Staatsministeriums des Innern
angesprochen haben.
Wir dürfen heute mit Ausführungen Uber
die Schutzimpfung gegen Kinderlähmung
beginnen (Quelle: Broschüre des Bayeri
schen Innenministeriums "Geimpft - Ge
schützt").

Warum gegen Kinderlähmung impfen?
O,e Kmderlahmung ist bei uns dank der /mpfertalge eine seltene
Infekt,onskrankheit geworden. Ganz anders sindJedoch die
Vcrhaltnisse im Ausland, besonders m sud/ichen Ländern. Dort ist
die Kinderlahmung noch sehr hauflg Durch Auslandsreisende und
Auslander werden immer WIeder Krankheitsfälle zu uns einge
schleppt, Von der Kinderlahmung bedroht ist dann ,eder von uns,
der keinen val/slandigen Impfschutz haI Eine ursachliche
Behandlung der ausgebrochenen Krankheit gibt es noch nicht.
Impfen ist der einzige und beste Schutz gegen diese schlimme
und gefürchtete KrankheIt. Damit sie sich bei uns nicht wieder
ausbreiten kann, ist es unbedingt n.olwendig, daß jedes Kind
so fruh als möglich mehrmals geimpft wird. Auch Erwachsene
soillen zumindesr bis zum 40 Lebensjahr etwa alle zehn Jahre an
einer Aufffischimpfung teilnehmen. Denn auch ungeimpfte oder
nicht vollstandig geImpfte Erwachsene können an Kinderlahmung
erkranken. Bei ihnen verlaufen die Ltihmungen MUfig sogar
besonders schwer



AUS DEM STANDESAMr

Schutzimpfung gegen Kinderlähmung

Eheschlie ßungen:
Wolf Michael Häberle und Anna ttiria
Spirkl, Schönberg

Impf- a} Schluckimpfung
reaktionen: Seilen kurzdauerndes Fieber, Kopl- und BalJch·

schmerzen, VcrdauungSSlörungen, leichte
Halsentzundung.

b) SpnlZlmplung:
Gelegentlich ROlung und Schwellung der Impfstellc,
vonibergehende Appetltloslgkcl1. le,chles F,cbet

Veranstaltungen - Termine

12.4. Vortrag von Herrn Jochen Töller
Ober "Friede auf Erden",
Beginn: 20.00 Uhr beim Schmid-Wirt

16.4. Hauptversarrunlung der "Rattaler
Blaskapelle Oberbergkirchen 1I

Am 16. April 1983 um 20.00 Uhr, erlaubt
sich die "Rattaler Blaskapelle Oberberg
kirchen" , alle fördernden und aktiven
Mitglieder zu einer Hauptversarrunlung
beim Schmid-Wirt einzuladen!

Tagesordnung:
1. Beratung und Diskussion über die auf

gestellte Satzung
2. Verabschiedung der Satzung
3. Verschiedenes (u.a. Wahl der Kassen

prüfer )
Die Kapelle hofft auf zahlreichen Besuch!

ein Gewerbegebiet entstehen kann und
welche Gebiete von einer Bebauung völlig
ausgeschlossen sind.
Die Vertreter des ArchitekturbUros Krit
schel aus Landshut konnten die freudige
Nachricht geben, daß die Stellungnahmen
der sog. Träger öffentlicher Belange
sehr positiv ausgefallen sind. Nachdem
der Plan in den nächsten Wochen überar
beitet wird, erfolgt in der nächsten
Gemeinderatssitzung der Beschluß über
die öffentliche Auslegung. Alle Gemein
debUrger können sich dann in der Ge
schäftsstelle über diesen Flächennut
zungsplan informieren.

HAUPTVERSAMMLUNG DER"ROTTALER BLASKAPELLE
OBERBERGKIRCHEN"
(von Frau Sigrid Wittmann)

a} Schluckimpfung
b} Spnlzimpfung

Art der
Implung~

Geburten:
Maria Unterreitmeier, Oberbergkirchen
Bettina Theresia Heigl, Lohkirchen
Stefanie Elisabeth Huber, Schönberg
Martin Josef Zandl, Zangberg
Bernhard Haufe, Zangberg
Ralph Alexander Wagner, Zangberg

Wer soll sich Gegen Kinderlahmung muß jedes Kind einen voll-
impfen lassen? slan(Jlgen ImplschulZ haben. Dazu smd 3 Impfungen

notwendig. Die Schluckimpfung 15\ wegen der besserCrl
und langeie" Schulzwirkung der Spntzimpfung vor
zUZiehen. Der Splllllmplstoff sollte nur In besonderen
Fallen angewendet werden. Einer etwa vorgenommenen
Spnlzlmplung sell1e unbedlngl die Schluckimpfung
nach etwa 1 Jahr folgen.
Erwachsenesollten ihren Grundschutz etwa alle 8 biS
10 Jahre durCh eine Impfung auffrischen

Zeitpunkt a) Schluckimpfung:
der Impfung: Ab 3. Lebensmonal2 x im Abstand von mindestens

6 biS 8 Wochen. 3. Schluck nach etwa 1Jahr.
Auffrischungen Im Abstand von abis 10 Jahren.
Im 4. Schuljahr wird allen Kindern in den Schulen
eine Au!fflschlmplung koslenlos durch die Gesund
hellsämler angeboten.

b} SpntZlmpfung.
Ab 3. lebensmonat 3 x im Abstand von 1 Monat

GEMEINDE OBERBERGKIRCHEN

Sterbefälle:
Anton Zirnbauer, Oberbergkirchen
Ludwig Haferer, Lohkirchen
Barbara Eder, Lohkirchen

~r Gemeinderat hat in der letzten Sit
zung im Rahmen der Aufstellung des Flä
chennutzungsplanes die Stellungnahmen
von rund 30 Fachbehörden nach § 2 Abs.
5 des Bundesbaugesetzes behandelt. Der
Flächennutzungsplan erstreckt sich uber
das gesamte Gemeindegebiet und zeigt
vorallem auf, wo in den nächsten 10 bis
20 Jahren unter Umständen Bauland ausge
wiesen werden kann, wo unter Um.<;tänden

ERSTELLUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

Auszug aus dem Terminkalender der Orts
vereine

01.4. Schafkopfrennen Starruntisch

04.4. Eierlaufen Gantenham

08.4. UnfallverhOtung (Feuerwehr)

12.4. Kreisbi1dungswerk, Schmid-Wirt

21.4. Zusammenkunft der Frauenunion

29.4. Jahresversammlung des Obst- und
Gartenbauvereins und des Dorfver
schönerungsvereins

01.5. Vormittags Bittgang nach Vogging
ab 12.00 Uhr Maibaumaufstellen
anschließend spielt die Rottaler
Blasmusik,
Landjugend Volkstänze



GEMEINDE LOHKIRCHEN

VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNG VOR DEM
FEUERWEHRGERATEHAUS

Auf Anregung der Freiwilligen Feuerwehr
Lohkirehen wird vor dem Feuerwehrgeräte
haus ein Verkehrszeichen "Eingeschränk
tes Halteverbot" aufgestellt werden.
Zu dieser Maßnahme riet der Verkehrs
experte der Landespolizeiinspektion HOhl
dorf a. Inn, Herr Polntvogel. bei einer
Besichtigung an Ort und Stelle.

Veranstaltungen - Termine

04.4. Schafkopfrennen im Gasthof Spirkl
in Hinkerding, Beginn: 14.30 Uhr

06.4. Versammlung des Obst- und Garten
bauvereins, Beginn: 19.30 Uhr
im Gasthaus Eder in Habersam

12.4. Vortrag des Herrn HOtt,
Fütterungsfachberater, um 19.30 Uhr
1m Gasthaus Splrkl in Hinkerding.

17.4. Namenstagsfeier mit Schlachtfest
im Gasthaus Eder in Habersam

01.5. Maibaumaufstellen der Katholischen
Landjugend Lohkirehen,
Beginn: 13.00 Uhr

GEMEINDE SCHÖNBERG

Veranstaltungen - Termine

12.4. Gruppenstunde der Katholischen
Landjugend. Beginn: 20.00 Uhr
im Pfarrheim

21.4. Fahrt der Katholischen Landjugend
ins Hallenbad nach Massing.
Abfahrt um 19.00 Uhr am Dorfplatz

23./24.4. Tischtennisturnier der Katho
lischen Landjugend.
Anmeldungen ninunt Herr Albert
Senftl entgegen (Telefon:
08639/7197) .

GEMEINDE ZANGBERG

BURGERVERSAMl1LUNG 1983

Die diesjährige Bürgerversammlung findet

am 16. April 1983

um 20.00 Uhr in der Gastwirtschaft Sedl
mayr statt.
Alle Gemeindebürger sind dazu recht herz
lich eingeladen.

TENNIS NUN AUCH IN ZANG8ERG

(von Günther Thalhammer)

Ein langgehegter \>A.Insch so manch ange
henden Tennisfreundes geht in Kürze in
Erfüllung: Noch im l'bnat April kann auf
den beiden Tennisplätzen an der Ampfin
ger Straße gespielt werden. Damit bietet
die Spielvereinigung allen Interessier
ten die Möglichkeit, das längst zum
Volkssport gewordene Tennis auch in
zangberg zu erlernen und auszuüben.
Die organisatorischen Voraussetzungen
und Rahmenbedingungen werden auf der
GrUndungsversammlung der Tennisabteilung
am Freitag, 8. April um 20.00 Uhr im
Gasthaus Sedlmayr besprochen und fest
gelegt.
Hierzu sind alle eingeladen. die sich
angemeldet und eingeschrieben haben oder
Interesse an einem Beitritt zur Tennis
abteilung haben.

Veranstaltungen - Termine

04.4. Theaterauffuhrung der Katholischen
Landjugend "Kavalier am Steuer"
um 14.00 Uhr und um 20.00 Uhr
im Sedlmayr-Saal

08.4. Gründungsversammlung der Tennis
abteilung um 20.00 Uhr im Gasthaus
Sedlmayr .
Es wird erwartet. da ß alle Angemel
deten und Interessenten erscheinen.

09.4. Wiederholung der Theateraufführung
der KLJ um 20.00 Uhr

10.4. Wiederholung der Theateraufführung
der KLJ um 20.00 Uhr

16.4. Burgerversammlung
um 20.00 Uhr im Sedlmayr-Saal

24.4. Generalversammlung der Freiwilligen
Feuerwehr um 20.00 Uhr
im Gasthaus Söll.
Alle aktiven und passiven Mitglie
der sind herzliehst eingeladen.
Auf der Tagesordnung steht U.a. die
Neuwahl der Vorstandschaft.

01.5. Maibaumaufstellen durch die frei
willige Feuerwehr zangberg.
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